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§ 156 InvFG 2011 Informationen der
FMA über Maßnahmen im

Zusammenhang mit Master-Feeder-
Fonds

 InvFG 2011 - Investmentfondsgesetz 2011

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.07.2025

§ 156.

Sind Master-OGAW und/oder Feeder-OGAW in Österreich bewilligt, so hat die FMA den Feeder-OGAW unmittelbar

über jede Entscheidung, Maßnahme, Feststellung von Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des 3.

Hauptstückes 5. Abschnitt sowie alle gemäß § 154 Abs. 1 und 4 mitgeteilten Informationen, die den Master-OGAW oder

seine Verwaltungsgesellschaft, seine Verwahrstelle oder seinen Abschlussprüfer betre=en, zu unterrichten und

gegebenenfalls eine entsprechende Information der weiteren Anteilinhaber des Master-OGAW sicherzustellen.
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